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Einleitung

Ein viel diskutierter und lange Zeit umstrittener Grundsatz des deutschen Tarif-
vertragsrechts war der Grundsatz der Tarifeinheit im Betrieb zur Auflösung von 
Tarifpluralität.

Mit Urteil vom 7. Juli 2010 hat das BAG diesen Grundsatz der Tarifeinheit im 
Betrieb nunmehr aufgegeben.2 Doch auch angesichts der Aufgabe des Grund-
satzes der Tarifeinheit im Betrieb durch das BAG hat die Thematik nicht an Ak-
tualität verloren. Es wird seither diskutiert, wie den mit Tarifpluralität einher-
gehenden Problemen zu begegnen ist. Hierzu gibt es bereits Initiativen, die eine 
gesetzliche Regelung zur Tarifpluralität fordern.3 

Vor diesem Hintergrund bietet sich eine Untersuchung der Frage, nach wel-
chen Regeln sich die Geltung von Tarifverträgen in Frankreich bemisst, aus meh-
reren Gründen an.

Zunächst ist Frankreich einer der wichtigsten Partner Deutschlands in einem 
auch rechtlich kontinuierlich zusammenwachsenden Europa. Überdies war das 
französische Tarifvertragsrecht in jüngster Vergangenheit gleich zwei großen 
Gesetzesreformen unterworfen, zunächst durch das Gesetz „Fillon“ vom 4. Mai 
2004 und zuletzt durch das Gesetz vom 20. August 2008 über die Erneuerung 
der sozialen Demokratie und die Reform der Arbeitszeit. Insbesondere letzteres 
beinhaltet eine der wohl grundlegendsten Reformen des französischen Tarifver-
tragsrechts seit den „Auroux“- Gesetzen Anfang der 1980er Jahre und hat in der 
deutschsprachigen rechtswissenschaftlichen Literatur zum französischen Tarif-
vertragsrecht noch keine eingehende Untersuchung erfahren.4 Die bisherigen 
Abhandlungen zum französischen Tarifvertragsrecht in deutscher Sprache haben 
seit dem Gesetz vom 20. August 2008 in weiten Teilen nunmehr nur noch rechts-
historische Bedeutung.

2 BAG 7.7.2010, 4 AZR 549/08, NZA 2010, 1068 ff.
3 Vgl. Bayreuther/Franzen/Greiner/Krause/Oetker/Preis/Rebhahn/Thüsing/Waltermann, Ini-

tiative Tarifpluralität; Gemeinsames Eckpunktepapier von BDA und DGB v. 4.6.2010, RdA 
2010, 315, die darin die gesetzliche Normierung des Grundsatzes der Tarifeinheit im Betrieb 
fordern.

4 Vgl. z. B. zu den USA Bayreuther, ZfA 2009, 747 ff., zu Spanien Rudkowski, RdA 2010, 
287 ff., zu GB Lautenschläger.
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Teil 1:  Grundlagen des französischen 
Tarifvertragssystems

Einen der grundlegenden Unterschiede des französischen zum deutschen Tarif-
vertragsrecht bildet die Tarifbindung. Daher ist die Kenntnis, nach welchen 
Regeln sich die Tarifbindung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in Frank-
reich vollzieht, unerlässlich für das Verständnis des französischen Tarifvertrags-
system und wird an erster Stelle, noch vor einer Erörterung der Regelungen zum 
wirksamen Tarifvertragsschluss, untersucht.

Während ein Tarifvertrag in Deutschland seine Wirkung dem Grundsatz nach 
ausschließlich im Verhältnis beiderseitig tarifgebundener Arbeitsvertragspar-
teien entfaltet, wobei die Tarifbindung gemäß § 3 Abs. 1 TVG durch die Mit-
gliedschaft in der jeweils tarifschließenden Partei ausgelöst wird, richtet sich 
die Tarifgebundenheit der Arbeitsvertragsparteien in Frankreich ausschließlich 
nach der Tarifbindung des Arbeitgebers (§ 1.). Vor dem Hintergrund des deut-
schen Rechts stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage nach dem Grund-
rechtsbestand und insbesondere nach der Existenz bzw. der Ausgestaltung von 
Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie in Frankreich (§ 2.).

§ 1.  Tarifbindung „erga-omnes“ – Tarifbindung der 
Arbeitnehmer in ausschließlicher Abhängigkeit von der 
Tarifgebundenheit des Arbeitgebers

In Frankreich richtet sich die Tarifunterworfenheit eines Arbeitnehmers aus-
schließlich nach der Tarifgebundenheit seines Arbeitgebers, wobei die Bindung 
eines Arbeitgebers an einen Tarifvertrag entweder durch den eigenen Abschluss 
eines Tarifvertrages, über die Mitgliedschaft in einem tarifschließenden Arbeit-
geberverband5 oder mittels Allgemeinverbindlichkeitserklärung6 erfolgt. Tarif-
verträge entfalten sogenannte „erga-omnes“7 Wirkung, d. h. Wirkung in Bezug 
auf alle Arbeitnehmer eines tarifgebundenen Arbeitgebers. 

5 Art. L. 2262–1 C.trav.
6 Eine eingehende Betrachtung der Allgemeinverbindlichkeitserklärungen in Frankreich soll 

nicht Gegenstand dieser Arbeit sein. Im Folgenden wird deshalb nicht näher hierauf eingegan-
gen.

7 Z. B. Pélissier /Supiot/Jeammaud, Rn. 1098.


